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Matthäus Kapitel 24, Verse 12-13 
12 „Und weil DIE GESETZLOSIGKEIT überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten 
erkalten; 13 wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden.“ 
 

Quelle: https://www.wochenblick.at/brisant/nach-impftod-versicherung-zahlt-
nicht-wegen-teilnahme-an-experiment/ 

13.Januar 2022 

 
"Im Wesentlichen Selbstmord": Impfung auf eigenes Risiko 
 
FRANKREICH: Nach Impf-Tod: Versicherung zahlt nicht – wegen Teilnahme an 
Experiment! 
 

Ein brisanter Fall wird derzeit heftig in den sozialen Medien diskutiert: 
 

In Frankreich soll ein reicher, älterer Unternehmer aus Paris an den Folgen einer 

Corona-Spritze verstorben sein. Zuvor habe er millionenschwere 

Lebensversicherungen zu Gunsten seiner Kinder und Enkel abgeschlossen. 
 

Obwohl die Impfung als Ursache des Todes von Ärzten und der Versicherung 
anerkannt wird, zahlt die Versicherung die Prämie NICHT aus. Die Begründung ist 

der HAMMER: 
 

„Die Nebenwirkungen der Corona-Stiche sind bekannt und veröffentlicht. Der 
Verstorbene hat daher auf eigenes Risiko an einem EXPERIMENT teilgenommen!“ 

 
Versicherung: Experimental-Impfung mit Todesfolge wird mit Selbstmord 
gleichgesetzt 
 

Die Verweigerung der Auszahlung an die Familie hat die Versicherung damit 

begründet, dass die Einnahme von experimentellen Medikamenten oder 
Behandlungen, worunter auch die Corona-Spritzen fallen, vom 
Versicherungsvertrag ausdrücklich AUSGESCHLOSSEN sind. Die folgende Klage der 

Familie gegen die Versicherung blieb erfolglos. 

 
Nebenwirkungen veröffentlicht – daher eigenes Risiko 
 

Das Gericht hat sein Urteil folgendermaßen begründet: 

 

„Die Nebenwirkungen des experimentellen Impfstoffs wurden veröffentlicht, und 
der Verstorbene konnte nicht behaupten, nichts davon gewusst zu haben, als er 



FREIWILLIG die Impfung nahm. Es gibt kein Gesetz oder Mandat in Frankreich, das 
ihn zu einer Impfung zwang. Daher ist sein Tod im Wesentlichen SELBSTMORD“. 
 

Da Selbstmord von der Versicherungspolice von vornherein nicht gedeckt ist, hat 

sich die Versicherung damit sauber aus der Verantwortung geschlichen. 

 
Weiter heißt es in dem Urteil: 
 

„Das Gericht betrachtet die Einstufung des Versicherers, der die Teilnahme an dem 
Experiment der Phase 3, dessen erwiesene UNSCHÄDLICHKEIT NICHT GEGEBEN ist, 
angesichts der angekündigten Nebenwirkungen, darunter der Tod, rechtlich als 
FREIWILLIGES Eingehen eines tödlichen Risikos, das NICHT durch den Vertrag 
abgedeckt ist. Dies wird rechtlich als SELBSTMORD anerkannt. 
 
Die Verteidigung des Versicherers wird als begründet und vertraglich 
GERECHTFERTIGT anerkannt, da dieses öffentlich bekannte Eingehen eines 
tödlichen Risikos rechtlich als SELBSTMORD gilt, da der Kunde informiert war und 
sich bereit erklärt hat, freiwillig das Risiko des Todes einzugehen, ohne dazu 
verpflichtet oder gezwungen zu sein.“ 

 

Die Familie hat Berufung eingelegt. 

 
Mainstream schweigt 
 

In Frankreichs Mainstream-Medien wurde über diesen Skandal-Fall bisher NICHT 
berichtet. Veröffentlicht soll der Fall vom Anwalt der Familie, Carlo Alberto Brusa, in 

den sozialen Medien worden sein. Leider ohne Angabe von Quellen oder 

Gerichtsakten, weswegen die Echtheit der Meldung derzeit nicht überprüfbar ist. 

Der Redaktion wurde allerdings ein Schreiben einer österreichischen Versicherung 

zugespielt, das sich auf diesen konkreten Fall bezieht. 

 

Dasselbe passiert auch in DEUTSCHLAND: 

 

In einem Fall gibt eine private Unfallversicherung der deutschen 
„Haftpflichtkasse“ am 6.April 2021 gegenüber einer Kundin an, dass zwar geltende 
Schutzimpfungen gegen bekannte Infektions-Krankheiten, NICHT aber 
Gesundheitsschäden durch die Covid-Impfungen mitversichert sind! 
 
In einem anderen Fall gibt die „Techniker Krankenkasse“ am 18. Januar 2021  

gegenüber einem Versicherten ebenfalls an: 

 

„Die Corona-Impfungen werden NICHT durch die Krankenkassen, sondern durch 



die einzelnen Bundesländer organisiert und durchgeführt. Mögliche Folgeschäden 
werden daher auch NICHT von der Techniker Krankenkasse getragen.“ 

 

Der ADAC hat seine Website 

https://www.adac.de/produkte/versicherungen/unfallversicherung/ueberblick/ 

mit den Bedingungen für Unfallversicherungen adaptiert und extra hervorgehoben, 

dass Leistungen nach Unfällen nach Impfschäden im Zuge von angeordneten 

Massenimpfungen dezidiert AUSGESCHLOSSEN sind > 
 

„Die Unfallversicherung leistet NICHT bei folgenden Unfällen :  

> Wenn Sie aufgrund von Bewusstseinsstörungen infolge von Drogenkonsum einen 

Unfall erleiden 

> Wenn Sie beim Lenken eines Kraftfahrzeugs aufgrund von Bewusstseinsstörungen 

infolge von Alkoholkonsum (mit einem Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille ) einen 

Unfall erleiden. 

> Die Gesundheitsschädigung von Ihnen vorsätzlich herbeigeführt wird. 

> Impfschäden aufgrund angeordneter MASSENIMPFUNGEN. 
> Unfälle bei der aktiven Teilnahme an motorsportlichen Wettbewerben oder 

Trainings. 

> Unfälle durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 

 

Wer also mit dem Auto zur Impfung fährt und auf der Heimfahrt einen Unfall baut, 

weil ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde oder er nach dem Boostern kurz 

ohnmächtig wird schaut in die Röhre – denn der ADAC sagt dann „SELBER 

SCHULD“ und stellt die Impfungen mit Krieg und Bürgerkrieg oder einem 

absichtlichen Vollrausch mit 1,1 Promille gleich. 

 

Dabei macht der ADAC Werbung für die Impfung 

 

„Impfen? Na klar! Gerne unterstützen wir wie viele andere Unternehmen die 
aktuelle Impfkampagne ??? Mit einem kleinen Pieks und dem 
Gemeinschaftsgedanken auf dem Weg zurück zu einem normalen Alltag für uns 
alle. Oder wie unser Motorradspezialist Bernd Wagner sagt: „Kein Risiko auf der 
Straße – kein Risiko bei Corona. Für mich zwei Dinge, die selbstverständlich sind. Es 
kommt jetzt auf jeden einzelnen von uns an, wir alle können mit der Impfung 
dabei helfen die Pandemie in den Griff zu bekommen.“ ? #adac #adacmittelrhein 
#corona #wirsindda #ZusammenGegenCorona #ichlassmichimpfenrlp #impfen 
#impfenschützt 

 



 

 

Erst lockt der ADAC die Menschen in den Tod und verweigert dann die 

Versicherungsleistung. 
 

Geht’s eigentlich noch niederträchtiger? 

 

Impfen – ja klar! 
Zahlen – natürlich NICHT! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


